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die Handelsflotte der Deutschen Demokratischen Repu
blik über zwölf 10 000-t-Frachtschiffe und vier Tanker 
sowie drei Levantefrachter und weitere Küstenmotor
schiffe verfügen.

(7) Im Zusammenhang mit der Entwicklung der See
flotte und dem steigenden Außenhandelsvolumen der 
Deutschen Demokratischen Republik hat der Ausbau 
des Hochseehafens Rostock eine große wirtschaftliche 
Bedeutung.

Durch das Erweitern und Vertiefen der Hafeneinfahrt 
und die Schaffung entsprechender Kaiflächen wird es 
möglich, größere Schiffseinheiten aufzunehmen und 
1960 ca. 1—VI* Millionen Tonnen mehr umzuschlagen. 
Für die erste Etappe des Ausbaues von 1958 bis I960 
sind 200 Millionen DM vorgesehen.

(8) Für die Erhaltung und Verbesserung des Straßen
netzes sind gegenüber dem 1. Fünfjahrplan 70 Pro
zent mehr Haushaltsmittel bis 1960 zur Verfügung zu 
stellen.

(9) Bei den Be- und Entladearbeiten sowie den Bau- 
und Unterhaltungsarbeiten im Straßen wesen und im 
Streckenbau der Deutschen Reichsbahn ist besonderer 
Wert auf eine möglichst umfassende Mechanisierung 
zu legen.

(10) Die Leistungen der Deutschen Post sind bis 1960 
gegenüber 1955 auf 121 Prozent zu erhöhen.

Die Fernmelde- und Postverbindungen — besonders 
auf dem Lande — sind zu verbessern und die Mechani
sierung der Arbeitsprozesse fortzusetzen. Die noch 
handbedienten Fernsprech-Ortsvermittlungen sind 
weitgehend durch Selbstwähl Vermittlungen zu er
setzen. Der Telegrafenverkehr ist zu automatisieren. 
Es ist mit der Mechanisierung der Zeitungs- und 
Paketbeförderung zu beginnen. Die Anlagen für den 
Europa- und Überseefunkverkehr sowie für die Küsten
funkstelle Rügen-Radio sind zu erweitern und zu 
modernisieren. Die Zahl der Anschlüsse für Fernsprech- 
und Fernschreibteilnehmer ist zu erhöhen.

(11) Die Entwicklung von funk- und fernmeldetech
nischen Einrichtungen ist gemeinsam mit der Industrie 
zu beschleunigen.

§ 8
Entwicklung des Bauwesens

(1) In der Bauindustrie sind die Bauleistungen bis 
1930 gegenüber 1955 auf 162 Prozent zu steigern. Die 
Großbauvorhaben der Kohle, Energie und der Chemie 
sowie der Wohnungsbau und das landwirtschaftliche 
Bauprogramm sind vorrangig durchzuführen.

Die erhebliche Steigerung der Bauleistungen bis zum 
Jahre 1960 erfordert ein schnelles Wachstum der 
Arbeitsproduktivität. Dazu ist. die Industrialisierung 
im Bauwesen, im besonderen die Spezialisierung der 
Bauproduktion, verstärkt fortzusetzen. Im Industrie
bau ist die Anwendung von Stahlbetonfertigteilen 
durch das Ministerium für Aufbau in Zusammenarbeit 
mit den Entwurfsbüros der Industriezweige zu fördern.

(2) Zur Beseitigung der bestehenden Disproportio
nen zwischen Roh- und Ausbau sind volkseigene Aus
baubetriebe zu schaffen bzw. zu erweitern. Gleichzeitig 
sind die Mechanisierung und Rationalisierung der 
Ausbauarbeiten zu beschleunigen.

(3) 50 Prozent der Wohnungsbauten sollen 1960 in 
der industrialisierten Bauweise errichtet werden.

(4) Die zentralen und örtlichen Organe des Bau
wesens haben die Anwendung bestätigter und für ver
bindlich erklärter Typen als eine der wichtigsten Vor

aussetzungen ,für die Industrialisierung des Bauens zu 
sichern.

(5) Im 2. Fünfjahrplan sind 315 000 neue Wohnungen 
fertigzustellen.

Darüber hinaus sind weitere 25 000 Wohnungen durch 
Um- und Ausbau geeigneter Räumlichkeiten bzw. die 
Wiederherstellung teilzerstörten Wohnraums zu gewin
nen. Die dazu notwendigen Baumaßnahmen sind aus 
den Mieteinnahmen der volkseigenen Wohnungs
verwaltungen, aus denen der Betriebe, die Rechtsträger 
von volkseigenen Wohngrundstücken sind, und aus ein
gesparten Haushaltsmitteln und Mitteln des Zahlen
lottos zu finanzieren.

Die Pflege, Instandhaltung und Instandsetzung aller 
Wohnhäuser ist in stärkerem Maße als bisher zu för
dern. Die dazu notwendigen Materialien sind bereit
zustellen.

(6) Die Baukosten dürfen 1958 pro Wohnungseinheit 
durchschnittlich 26 000 DM nicht übersteigen. Sie sind 
bis 1959 auf durchschnittlich 22 000 DM zu senken. Für 
die ab 1958 neu zu beginnenden Wohnungsbauten ist 
eine durchschnittliche Gesamtwohnfläche von 55 Qua
dratmetern zugrunde zu legen. Dabei sind einheitliche 
Typen im staatlichen, genossenschaftlichen und priva
ten Wohnungsbau zu erreichen. Die im Jahre 1958 im 
staatlichen und genossenschaftlichen Wohnungsbau zu 
beginnenden Bauten sind ausschließlich nach solchen 
Typen zu projektieren, die den festgelegten Bau
normen entsprechen. In der Regel sind die Wohn
bauten in Wohnkomplexen in einheitlicher Bautechno
logie zu errichten.

In den Städten ist überwiegend die viergeschossige 
und in den ländlichen Gegenden die dreigeschossige, 
mindestens jedoch die zweigeschossige Bauweise vorzu
sehen. Den Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften ist 
die Möglichkeit zu geben, sich am Bau von Wohn
komplexen und am Wiederaufbau teilzerstörter Städte 
zu beteiligen.

(7) Die staatliche Beteiligung an privaten Bau- und 
Baustoffbetrieben ist zu fördern.

(8) In Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland ist 
die Mithilfe der Bevölkerung bei der Ausschöpfung 
örtlicher Baustoffreserven und zur Mitarbeit im Natio
nalen Aufbauwerk zur Erfüllung des Wohnungsbau
programms zu organisieren.

§ 9
Forschung und ’Technik

(1) Auf dem Gebiete der Forschung und Technik ist 
die mit der Bildung des Forschungsrates der DDR 
begonnene Neuorganisation der wissenschaftlich-tech- 
nischen Forschung und Entwicklung fortzusetzen. 
Vom Forschungsrat ist unter Beteiligung der zentralen 
Arbeitskreise für Forschung und Technik die Intensi
vierung der Grundlagenforschung und die breite Mit
wirkung der Wissenschaftler und Techniker an der 
Lösung volkswirtschaftlicher Schwerpunktaufgaben zu 
organisieren. Dabei ist besonders die Forschungsarbeit 
der Institute an den Universitäten und Hochschulen 
auf diese Schwerpunkte zu orientieren und voll auszu
nutzen. Zur Bearbeitung komplexer Probleme sind 
vom Forschungsrat Forschungsgemeinschaften zu bil
den, die ihre Aufgaben vom Forschungsrat aus dem 
von ihm aufzustellenden Perspektivplan erhalten. Zur 
Verbesserung* der Verbindung zwischen der wissen
schaftlich-technischen Forschung und Entwicklung mit 
der Produktion und zur Verbesserung der Einführung


